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michael fröstl
vom Weg des korns. skizzen zur lebens-
mittellogistik im salzkammergut in der 
frühen neuzeit (16.–17. Jahrhundert)

Einleitung

im vorliegenden beitrag wird versucht, sich dem thema der zentral organi-
sierten versorgung der salzarbeiter und der fertiger des salzkammergutes mit 
lebensmitteln im zeitraum zwischen den 1520er- und den 1650er-Jahren anzu-
nähern. der hauptteil dieses beitrages ist nach geographischen Gesichtspunkten 
gegliedert, sodass der Weg des Getreides aus der sogenannten hofmarch über 
Gmunden in das salzkammergut verfolgt werden kann.1 innerhalb dieser 
geographischen Gliederung soll auf einzelne bevölkerungsgruppen fokus-
siert werden, die an der versorgung der bergarbeiter und der fertiger beteiligt 
waren. der genannte zeitraum zwischen den 1520er- und den 1650er-jahren 
wird dabei durch das Quellenmaterial begrenzt, das im fokus des aufsatzes 
stand, durch die drei sogenannten „reformationslibelle“, die aus den Jahren 
1524, 1563 und 1656 stammen.2 sie zählen zu den wichtigsten Quellen der ober-
österreichischen salinengeschichte. im ersten fand die organisatorische reform 
des salzkammergutes durch kaiser friedrich iii., maximilian i. und erzherzog 
ferdinand ihren schriftlichen niederschlag. das zweite entstand unter anderem 
in folge der errichtung einer zweiten salzsiedepfanne in hallstatt, welche 1533 
ihren betrieb aufnahm. die weitere expansion des salzbergbaus nach ischl 1563 
und die errichtung einer salzsiedepfanne in ebensee 1607 führten 1656 dazu, dass 
die regelungen von 1563 in leicht ergänzter und abgeänderter form neu aufgelegt 
wurden.3 die wirtschaftlichen und die politischen rahmenbedingungen für die 
entstehung der drei reformationslibelle sowie kodikologischer aufbau und inhalt 
dieser „umfangreichen kodifikationswerke aller [landesfürstlichen] normen und 
Gewohnheiten, welche den besitz, den bergbau, die verpackung, den transport 

1 zur erklärung des begriffes „hofmarch“ siehe unten.
2 angaben zu den gegenwärtigen standorten dieser Werke, die diesem aufsatz zu Grunde lagen, im 

Quellen- und literaturverzeichnis. zu beachten ist hierbei, dass jedes libell in mehrfacher und 
voneinander jeweils leicht abweichender ausfertigung vorliegt; vgl. schr aml – trinks 1930, 
157–166.

3 vgl. schr aml – trinks 1930, 157–158.
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und den verschleiß des salzes, die verproviantierung der salzarbeiter und das 
Waldwesen betreffen“4, wurden von der älteren forschung bereits mit verschie-
denen schwerpunkten beschrieben.5 ein spezieller aufsatz mit fokus auf die früh-
neuzeitliche lebensmittellogistik im salzkammergut fehlte bislang. 

die drei reformationslibelle verdienen es, generell unter zumindest zwei 
allgemeinen Gesichtspunkten betrachtet zu werden: (i) primär handelt es sich 
um normative Quellen, die präskriptiv wirken wollen, durch die also obrigkeit-
liche anweisungen und vorschriften zwecks verwaltung des frühneuzeitlichen 
salzkammergutes erteilt werden. Wie das salzkammergut, der protoindustrielle 
salzlieferant für etliche teile des damaligen habsburgerterritoriums, in unzäh-
ligen seiner details idealerweise zu funktionieren hatte nach obrigkeitlicher 
vorstellung und nach maßgabe damaliger fachleute, um möglichst viel Gewinn 
für den „fiskus“ abzuwerfen und um das habsburgische territorium mit dem 
kostbaren handelsgut salz zu versorgen – das wird in den reformationslibellen 
dargelegt,6 und zwar prospektiv-hypothetisch: „so wie vorgeschrieben, soll es in 
zukunft sein!“ die detailgetreue erfüllung aller – sehr zahlreicher! – vorschriften 
stellt einen idealzustand dar. damit sind zwei grundlegende probleme der 
verwaltungsgeschichte angesprochen:

(1) normativ-präskriptive Quellen beschreiben streng genommen „nur“ bzw. 
hauptsächlich soll-zustände, soll-zustände, die de iure – als gesatztes recht, 
als rechtszustände – zwar faktisch gegeben waren bzw. sind, deren praktische 
performanz und Wirksamkeit jedoch an hand weiterer, nicht-präskriptiver 
Quellen untersucht und näherhin belegt werden muss. unter inkaufnahme ge-
wisser konsequenzen kann man sich über vorschriften hinwegsetzen, sie mis-
sachten, zumal dann, wenn sie sich in der praxis als zu komplex und zu umfangreich 
erweisen, als dass man sie realistischer Weise hätte problemlos umsetzen können, 
oder auch dann, wenn sie den interessen mächtiger sozialer Gruppen zuwider-
laufen. (2) eine präskriptiv-normative Quelle spiegelt einen rechtszustand wider. 
ihre intention besteht jedoch nicht primär darin, einen historischen ist-zustand 
deskriptiv zu schildern. vielmehr projiziert sie ihn ab dem zeitpunkt ihrer eigenen 
abfassung größtenteils in die (aus jetziger perspektive schon wieder vergangene) 
zukunft, sie schildert also eine Wunschvorstellung. dass der ist-zustand dem 
postulierten soll-zustand entspreche – das ist ihre eigene prospektive hypothese. 
deskriptive abschnitte stellen in einer präskriptiv-normativen Quelle gewisser-
maßen ein nebenprodukt dar. es wäre demnach an hand möglichst vieler ausge-

4 schr aml – trinks 1930, 158.
5 vgl. anm. 2–4.
6 dass zum zeitpunkt der entstehung der reformationslibelle noch nicht exakt zwischen der 

eigentlichen staatskasse und dem privatvermögen des landesfürsten unterschieden wurde, bedarf an 
dieser stelle keiner weiteren erläuterung.
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wählter Quellen aus der frühen neuzeit, denen normativ-präskriptiver charakter 
zukommt, zu untersuchen, in welchem verhältnis (fiktiv-?) deskriptive und 
 eigentlich präskriptive textabschnitte zueinander stehen (intratextuell).7 ferner 
wäre, wie bereits angesprochen, an hand von vergleichen mit nicht-präskriptiven 
Quellen zu überprüfen, wie es um die praktische umsetzung von vorschriften im 
einzelfall bestellt war (intertextuell). besonders im falle der drei vorliegenden 
reformationslibelle besteht diese notwendigkeit. erst aus dem vergleich meh-
rerer Quellen lässt sich für deskriptive zwecke ein textcorpus kompilieren, dessen 
bestandteile ihren Quellenwert gegenseitig besser stützen und besser ergänzen, als 
dies aus der beobachtung der einzelnen Quelle heraus geschehen kann. 

(ii) andererseits – und dies ist der zweite aspekt, unter dem alle drei 
reformationslibelle zu betrachten sind – werfen die vorliegenden texte in vielen 
ihrer einzelheiten auch ein schlaglicht auf die wirtschafts- und sozialhistorischen 
ist-zustände ihrer entstehungszeit, ihres Wirkungskontextes. dies zu tun, ist zwar 
nicht ihre primäre intention, doch sie tun es, zumindest dann, wenn man bereit 
ist, sie nicht bloß als normativ-präskriptive, sondern gerade auch als deskriptive 
Quellen zu lesen, obwohl ihnen das deskriptiv-narrative element nicht (oder nur 
teilweise) kraft ihrer hauptsächlichen intention und kraft ihrer Gattung zukommt.8

die sozial- und wirtschaftsgeschichtlichen ist-zustände im salzkammergut 
der frühen neuzeit lassen sich teilweise unabhängig von den vorschriften der 
reformationslibelle aus Gegebenheiten heraus erklären, die ganz anders geartet 
sind und viel älter als die drei reformationslibelle selbst, man denke etwa an die 
topographie südlich des traunsees oder überhaupt an die salzvorkommen an sich. 
andererseits darf man nicht übersehen, dass die reformationslibelle das soziale 
und wirtschaftliche leben im salzkammergut ab dem zeitpunkt ihres erscheinens 
nicht unwesentlich prägten, bei allen vorbehalten angesichts der grundsätzlichen 
spannung zwischen schriftlich niedergelegter rechtswirklichkeit und praktisch 
gelebter realität.9 der historische ist-zustand ist mit dem prospektiv-hypotheti-
schen soll-zustand der reformationslibelle nur dann annähernd identisch, wenn 
die in den reformationslibellen niedergelegten vorschriften auch möglichst 
detailgetreu umgesetzt wurden, was, diachron betrachtet, grundsätzlich schon, 
nicht jedoch in allen einzelheiten realistisch erscheint, allein schon auf Grund 
der schieren zahl, allein schon auf Grund der fülle an vorschriften, auf Grund 

7 vor dem hintergrund der urkundenlehre steht zu vermuten, dass deskriptive bzw. narrative passagen 
zu präskriptiven in einem begründenden verhältnis stehen, letztere demnach als „logischen“, ja 
unvermeidlichen ausfluss ersterer inszenieren.

8 die begriffe „narrativ“ und „deskriptiv“ verwenden wir im vorliegenden beitrag synonym.
9 im Grunde ist dies, wie bereits angedeutet, eine frage der praktikabilität der einzelnen vorschriften 

und eine frage der konsequenz, mit der die landesfürstliche Obrigkeit verstöße gegen einzelne 
vorschriften ahndete, ebenso eine frage des umgangs der rechtsunterworfenen mit dem phänomen 
der angedrohten strafe bzw. des umganges der bestraften mit den strafen. 
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ihrer komplexität und auf Grund der fülle an bereichen, in die sie einzugreifen 
 versuchen. manche vorschrift aus den reformationslibellen fand de facto in einer 
ganz konkreten, sozial- und wirtschaftshistorischen Gegebenheit und entwicklung 
ihren unmittelbaren spiegelbildlichen niederschlag, aus der administrativen 
Gegebenheit de iure heraus. umgekehrt könnte man bei hinzunahme weiterer 
Quellen auf phänomene stoßen, die sich geradezu als Gegensatz zu den normen 
der reformationslibelle erweisen. 

Warum hat das salzkammergut als protoindustrielle maschinerie ab dem 
16. und ab dem 17. Jahrhundert zunehmend funktioniert und Geld und salz 
abgeworfen? Wohl nicht allein auf Grund der rechtszustände innerhalb der 
reformationslibelle, sondern auf Grund einer dialektik aus rechtswirklichkeit 
und gelebter praxis, die dieser rechtswirklichkeit teils entsprochen haben wird, 
teils nicht. 

Zentrale (Getreide-)Versorgung – ein grober Überblick

die grundlegende motivation der habsburgischen regenten ab einschließlich 
friedrich iii. und maximilian i., die inneralpine salzwirtschaft in verstärktem 
ausmaß ab dem 16. Jahrhundert zentral zu organisieren, den betrieb durch private 
unternehmer zurückzudrängen und in deren rechtsnachfolge einzutreten, besteht 
in dem bestreben, die finanziellen einkünfte zu maximieren, die den landesfürsten 
aus diesem Wirtschaftszweig erwuchsen.10 die reibungslose versorgung der hoch-
spezialisierten arbeiterschaft und der fertiger mit lebensmitteln war in diesem 
zusammenhang mittel zum zweck. auch sie unterlag demnach zahlreichen lan-
desfürstlichen bestimmungen, die in den drei reformationslibellen greifbar sind. 
anders als im falle der agraren naturalwirtschaft im (frühen) mittelalter war es im 
salzkammergut zu beginn der neuzeit längst üblich geworden, die arbeiter und 
fertiger, die mit der herstellung und der verfrachtung des salzes betraut waren, 
in weit überwiegendem maße in barem Geld zu entlohnen. im 16. Jahrhundert 
spielte die bezahlung in naturalien gegenüber der Geldwirtschaft nur mehr eine 

10 zu dahin gehenden bestrebungen von friedrich iii. und maximilian i. vgl. näherhin: schr aml 
– trinks 1930, 153–242; daraus vor allem: 158 und 170; vgl. ferner: hufnagl 2008, 249; zu 
den reformen maximilians und ferdinands i. in hallstatt und in Gmunden allgemein vgl. ebenso 
palme 1982, 467. 
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höchst untergeordnete rolle.11 demnach ist der begriff der versorgung in diesem 
zusammenhang vom begriff der entlohnung zu trennen. unter ersterem hat man 
sich vor allem die belieferung des Wochenmarktes in Gmunden mit lebensnot-
wendigen Grundnahrungsmitteln wie schmalz, fleisch, fisch, käse etc., vor allem 
aber mit Getreide vorzustellen, was ab mitte des 16. Jahrhunderts zunehmend 
unter staatlicher aufsicht geschah. das Getreide stammte zu einem gewissen teil 
aus dem unmittelbaren umland von Gmunden, der sogenannten „hofmarch“, der 
auf den folgenden seiten ein eigenes unterkapitel gewidmet ist. am Wochenmarkt 
von Gmunden, dem am traunsee geographisch gesehen und hinsichtlich seiner 
dimension eine monopolstellung als handelsumschlagplatz zukam, konnten 
die arbeiter und fertiger die produkte des täglichen bedarfes käuflich erwerben, 
und zwar auch in mengen, die über den eigenbedarf hinausgingen und die 
somit zum Weiterverkauf innerhalb des salzkammergutes dienten, nicht jedoch 
außerhalb. etliche vorschriften, die man hinsichtlich Getreideversorgung in 
den reformationslibellen findet, beziehen sich, grob gesprochen, auf folgende 
bereiche: erstens auf das Gebiet der hofmarch (vorschriften zum anbau des 
Getreides und zur verfrachtung desselben nach Gmunden; verbote hinsichtlich 
der ausfuhr von Getreide aus dem einzugsgebiet des salzkammergutes); zwei-
tens beziehen sie sich auf den Wochenmarkt in Gmunden selbst (u. a. regulative 
zum Getreideverkauf ebendort, z. b. deckelung der Gewinnspannen auf den 
Getreideeinkaufspreis) sowie drittens auf die innerhalb dieser regionen und plätze 
agierenden bevölkerungsgruppen, die in der Getreideversorgung tätig waren. 
hinzu treten viertens noch vorschriften hinsichtlich der sogenannten Gegenfuhr, 
also betreffend den rücktransport der salzzillen stromaufwärts auf der traun, die 
ihren Weg zurück in das salzkammergut nie leer, sondern stets mit lebensmitteln 
beladen antreten sollten. der Wochenmarkt zu Gmunden und die Gegenfuhr der 
lebensmittel bildeten zusammen das rückgrat der versorgung der bergarbeiter 
und der fertiger im salzkammergut. 

11 Gleichwohl war es für die zuständigen Ämter nicht immer ein leichtes, die nötigen mittel bar zur 
verfügung zu stellen, sodass man gelegentlich wieder auf entlohnung durch naturalien zurückgriff 
(vgl. schr aml 1932, 435); hieraus ist auch zu ersehen, dass man (fallweise wieder) auf die bezahlung 
mit Getreide zurückgriff. und 1656, im dritten reformationslibell, sah man sich zusätzlich zu der 
expliziten anweisung veranlasst, die arbeitter mit paarem gelt und nicht mit wein zu bezahlen – 
zit. aus: r efor mirte Ordnung deß saltzwesens zu Gmündten, hallstatt, Yschl, vnd ebensee. 
angefangen anno 1655. vnd Geendet im Jahr 1656, 363; online unter: http://data.onb.ac.at/
abO/%2bz155222306; letzter zugriff: 16. 05. 2018; in weiterer folge abgekürzt wiedergegeben als: 
„r ef.lib. 3, 1656“; die seitenangaben mit arabischen ziffern geben die paginierung des Originals 
wieder (363 entspricht demnach: ccclXiii); entsprechend dem eintrag im Online-katalog der 
Onb (http://data.onb.ac.at/rec/ac10171764; letzter zugriff: 16. 05. 2018) und entsprechend 
dem online einsehbaren digitalisat des dritten reformationslibells wird sein titel hier und im 
Quellenverzeichnis entgegen der sonstigen Gewohnheit nicht normalisiert.
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unbedingt erforderlich war der zentral organisierte import von Getreide in 
großem stil zwecks versorgung der salzarbeiter und der fertiger spätestens ab den 
1520er-Jahren, und zwar auf Grund der geographischen Gegebenheiten rund um 
hallstatt, lauffen, ischl, st. Wolfgang und ebensee, ferner auf Grund der relativ 
hohen bevölkerungsdichte in diesen Gebieten, da solicher enndn gemainclich vill 
volgks sein muess und nit notturfft da wechst […].12 das völlige fehlen ausrei-
chend großer und ebener anbauflächen erschwerte die kultivierung von Getreide 
im salzkammergut nicht bloß, sondern verunmöglichte sie seit jeher gänzlich. 
dessen war die landesfürstliche Obrigkeit sich klar bewusst. 

zur sogenannten hofmarch

Wie bereits erwähnt, stammte ein nicht unbeträchtlicher teil jenes Getreides, das 
am Gmundner Wochenmarkt umgesetzt wurde, aus der sogenannten hofmarch.13 
nicht immer reichte dieses jedoch aus, um den hohen bedarf zu decken, sodass 
man bereits ab dem 16. Jahrhundert auf zusätzliche importe angewiesen war,14 etwa 
aus dem land unter der enns. auch andere Gebiete kamen als ursprungsregionen 
für importgetreide in frage (u. a. böhmen, mähren, ungarn, schwaben, teile des 
reiches).15 Ganz allgemein waren hungersnöte während des gesamten mittelalters 
bis weit in die neuzeit hinein eine ständig dräuende Gefahr. die hochspeziali-
sierte arbeiterschaft in salz- und eisenabbauregionen wirksam davor zu schützen, 
musste den Obrigkeiten daher ein besonderes anliegen sein, da andernfalls die 
finanziellen einnahmen aus diesen (meist) staatlich kontrollierten Gebieten in 
höchstem maße gefährdet gewesen wären. 

der begriff hofmarch, der für das umland von Gmunden im laufe des 
16.  Jahrhunderts aufgekommen zu sein scheint, bezeichnet (ab 1524?)16 ein 
Gebiet, das sich, im Westen von der traun und im Osten von der krems be-
grenzt, nordöstlich von Gmunden zunächst bis nach lambach und nach 
kremsmünster erstreckte und später (ab 1533?)17 erweitert wurde, und zwar 
über Wels hinaus bis nach traun, bis an den zusammenfluss von krems und 

12 libell der neuen r efor mation und Ordnung des siedens hallstatt und amts zu Gmunden 
1524 [linz, Oberösterreichisches landesarchiv (OOela), salzoberamtsarchiv Gmunden, hs 2], f. 
195 v.; in folge abgekürzt wiedergegeben als „r ef.lib. 1, 1524“.

13 vgl. kr ackowizer 1898–1900, hier: 1900, 1–12.
14 vgl. schr aml 1932, 438; ob präzise angaben darüber möglich wären, wie groß der prozentuelle 

anteil des aus der hofmarch zugeführten Getreides am Gesamtvolumen war und jener des Getreides 
aus anderen Gebieten, kann im rahmen dieses beitrages leider nicht näherhin erläutert werden.

15 vgl. hoffmann 1952, 150.
16 vgl. hattinger 1991, 341–353, hier: 348; vgl. ferner: hufnagl 2008, 279; schr aml 1932, 

437.
17 vgl. hufnagl 2008, 279; ferner: hoffmann 1952, 151.
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traun. die agrarerträge dieses fruchtbaren Gebietes waren kraft landesfürstli-
cher Widmung ausschließlich zur versorgung des salzkammergutes bestimmt, 
sodass kein anderer handelsplatz außer der Wochenmarkt zu Gmunden damit 
beschickt werden durfte.18 diese art der Widmung fruchtbarer Gebiete, wenn sie 
an unfruchtbare angrenzten, stellte insbesondere dort den normalfall dar, wo die 
kapazitäten der lebensmittelerzeugung ohne Widmung nicht ausgereicht hätten, 
um einen verhältnismäßig hohen bedarf in benachbarten und dicht besiedelten, 
agrarisch aber weniger ertragreichen regionen zu decken, etwa in der nähe von 
bergwerksregionen,19 deren ausbeutung eine große anzahl spezialisierter arbeiter 
erforderte. 

vorschriften, die in den reformationslibellen zur hofmarch zu finden sind, 
formulieren vor allem verbote, Getreide aus diesem unmittelbaren geographischen 
einzugsgebiet von Gmunden in andere regionen zu exportieren und so seiner 
ursprünglichen bestimmung, in Gmunden umgesetzt zu werden, zu entziehen. 
recht allgemein und sehr kurz formuliert, lässt ein verbot der Getreideausfuhr 
sich bereits im reformationslibell von 1524 nachweisen. streng genommen bleibt 
hier aber offen, ob es sich tatsächlich um die hofmarch handelt, da diese nicht 
expressis verbis erwähnt wird: Verhuttung die provand nit aws dem land ze fuern.  
Die verweser sollen auch mit allem vleiss fursehung thun, damit den arbaittern 
zu yeder zeit von allen ortn notturfftig provand zuegefuert und das solich pro-
vannd dhains wegs awss dem lannd gefuert noch gegeben werde.20 

Während derartige vorschriften im reformationslibell von 1524 noch 
 relativ allgemein gehalten sind und die androhung von strafen, falls überhaupt 
vorhanden, eher die ausnahme darstellt, werden derartige verordnungen im 
reformationslibell von 1563 massiv ausgebaut und um die androhung von strafen 
erweitert.21 für den fall, dass sämer (einzelne kleinhändler ohne Wagen) oder 
fuhrleute bei der ausfuhr von Getreide erwischt würden, sah die Obrigkeit 
vor, die delinquenten so streng wie salzschmuggler (z. b. mit leibstrafen) zu 
bestrafen und ihre Ware zu konfiszieren. die nachdrückliche einschärfung des 
ausfuhrverbotes im reformationslibell von 1563, die mehrmalige aufforderung 
zur überwachung dieses verbotes, die beauftragung ausgesprochen zahlreicher 
amts- und Würdenträger mit dieser angelegenheit (abt von lambach, pfleger zu 

18 vgl. kr ackowizer 1900, 4.
19 vgl. hoffmann 1952, 151.
20 r ef.lib. 1, 1524, f. 125 r.
21 vgl. r efor mierte Ordnung des saltzwesens zu Gmundtn und haallstat. auffgericht im 

1563 Jar, f. 202 v.; online unter: http://data.onb.ac.at/abO/%2bz163784603; letzter zugriff: 16. 05. 
2018; in weiterer folge abgekürzt wiedergegeben als: „r ef.lib. 2, 1563“; entsprechend dem eintrag 
im Online-katalog der Onb (http://data.onb.ac.at/rec/ac10171763; letzter zugriff: 16. 05.2018) 
und entsprechend dem online einsehbaren digitalisat wird der titel des zweiten reformationslibells 
entgegen sonstiger Gewohnheit hier und im Quellenverzeichnis nicht normalisiert; vgl. ferner: r ef.
lib. 3, 1656, 465.
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Abb. 1: Folio 125 recto aus dem Reformationslibell von 1524. 

Verhuttung die provand nit aws dem land ze fuern.
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scharnstein, dechant zu spital am pyhrn, landrichter zu hall), die androhung 
von strafen auch gegenüber sozial durchaus hochgestellten personen im falle 
von vernachlässigung ihrer aufsichtspflichten und die ausführlichkeit der ent-
sprechenden regelungen lassen darauf schließen, dass das ausfuhrverbot in der 
praxis nicht selten umgangen wurde, dass die zusammenarbeit vor allem zwi-
schen landesfürstlichen behörden und dem abt von lambach nicht immer im 
sinne der habsburgischen salzherren verlief und dass dies für die landesfürstliche 
Obrigkeit ein massives problem darstellte, sodass sie tatsächlich um die versorgung 
des inneren salzkammergutes mit Getreide bangte. für die illegale ausfuhr des 
Getreides boten sich schließlich allerlei Wege: entlang der traun etliche furten, 
ferner die brücken zu stadl und zu lambach, weiter südlich der pyrhn-pass. 

Wer genau jene akteure rechtlich gesehen waren, die den Getreidetransport 
von der hofmarch aus nach Gmunden besorgten (oder auch dessen illegalen 
export in andere Gebiete), wessen rechtssphäre sie angehörten, dies müsste in der 
tat noch eingehender untersucht werden, als es hier möglich ist. indirekt ist dem 
reformationslibell von 1563 (mit gewissen vorbehalten) zu entnehmen, dass es sich 
(andere nicht ausgeschlossen) um untergebene des abtes von lambach handelte, 
da dieser angewiesen wird, er solle durch die seinen,22 d. h. durch seine amtsleute, 
darauf acht geben, illegale Getreideausfuhr zu unterbinden. als weitere akteure 
in diesem bereich hat man sich die untertanen jener Obrigkeiten vorzustellen, die 
in der angesprochenen passage im reformationslibell von 1563 genannt werden, 
doch sind auch andere personen nicht auszuschließen. angesichts des latenten 
export-problems außer landes darf man annehmen, dass es um die loyalität 
mancher fuhrleute gegenüber der bürgerschaft von Gmunden und gegenüber der 
arbeiterschaft im salzkammergut nicht immer gut bestellt war. Älterer, einschlä-
giger literatur ist zu entnehmen, dass die zufuhr des Getreides „theils [durch] 
auswärtige unternehmer, theils [durch] die bürger von Gmunden“23 selbst be-
sorgt wurde, wobei es letzteren jedoch untersagt war, in der hofmarch selbst 
einzukaufen, zumindest laut reformationslibell von 1563: so solle inen […] solich 
getraydt in der Hofmarch bey den underthonen zu kauffen oder zu bestellen 
verpotten […] sein […].24 

an hand etlicher passagen aus dem dritten reformationslibell lässt sich nach-
weisen, dass regelungen bzgl. ausfuhrverbot des Getreides aus der hofmarch 
aus dem zweiten reformationslibell in das dritte übernommen wurden und zwar 
nahezu wortident, dass diese regelungen zwischen 1563 und 1656 somit aufrecht 
geblieben waren und dies auch weiterhin blieben. der unterschied zu den entspre-
chenden passagen im zweiten reformationslibell ist marginal. diese kontinuität 

22 r ef.lib. 2, 1563, f. 202 v.
23 kr ackowizer 1900, 4.
24 r ef.lib. 2, 1563, f. 201 r.
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lässt darauf schließen, dass man jene regelungen im Jahre 1656 noch immer im 
selben maße für notwendig erachtete wie noch einige Jahre zuvor. die amtliche 
maschinerie zur überwachung der illegalen Getreideausfuhr scheint sich im 
laufe des 16. Jahrhunderts immer besser eingespielt zu haben. sie war nun fixer 
bestandteil des „salzstaates“ salzkammergut.25

Gmunden als drehscheibe für den Getreideumsatz 

neben den salzvorkommen des kammergutes an sich waren es vor allem dessen 
geographische Gegebenheiten sowie die der stadt Gmunden selbst, die letzterer 
eminente bedeutung als umschlagplatz für den regionalen und den überre-
gionalen Warenhandelsverkehr verliehen.26 Gmunden fungierte als zentraler 
umladeplatz und als alleinige niederlagsstätte für salz am traunsee. an dessen 
nördlichstem punkt gelegen, erfolgte von dort aus nicht nur der weitere export des 
salzes in etliche teile der habsburgischen territorien. Gmunden war „wirtschaft-
l[icher] mittelpunkt des salzkammergutes; es […] versorgte das gesamte obere 
traungebiet, d. h. hallstatt, lauffen, ischl, später auch ebensee mit Getreide, Wein 
und lebensmitteln“27, etwa mit schmalz, käse, bier, fleisch und fisch, wobei 
angrenzende Gebiete noch hinzukamen (aussee, Gosau, abtenau, st.Wolfgang 
und mondsee). eminente bedeutung kam dabei dem Gmundner Wochenmarkt 
zu. urkundlich fassbar wird dieser spätestens im Jahre 1379, doch ist mit einem 
bestehen geraume zeit vor dieser erwähnung zu rechnen. für gewöhnlich wurde 
er jeden dienstag abgehalten,28 doch ist unklar, wann diese Gewohnheit sich als 
solche etablierte. im falle, dass der dienstag auf einen feiertag fiel, konnte der 
markt auf einen anderen tag derselben Woche verlegt werden.29

die eminente bedeutung des Gmundner Wochenmarktes kommt in folgender 
passage aus dem reformationslibell von 1563 klar zum ausdruck: Nachdem das 
saltzwesen zu Hallstatt sambt den andern daselbst umb gelegen flecken [...] an 
ainem rauchen, unfruchtbarn ort gelegen, also das alles getraidt und profandt 
dahin gefiert und dardurch enthalten müssen werden, so ist derhalben von al-
terßheer ein wochenmarckt geen Gmuenden auf den erchtag gelegt, davon sich 
nit allain die von Gmuenden, sonder auch die bemelten obern fleckhen pro-

25 vgl. r ef.lib. 3, 1563, 239, 309, 459, 465.
26 vgl. u.a. kr ackowizer 1898, 145 und 1900, 1; vgl. ferner: br andl 1968, 153–167; vgl. ebenso: 

hufnagl 2008, 53 und 134.
27 br andl 1968, 158.
28 das von br andl angeführte zeugnis für die erstmalige (?) erwähnung des Wochenmarktes, eine 

urkunde von herzog albrecht iii., gegeben zu Wien de dato 1379 Xi 06, wonach der aussteller die 
stadt Gmunden von einem zoll befreit, sagt nichts darüber aus, an welchem Wochentag der markt 
zu diesem zeitpunkt stattfand; vgl. Oöub, bd.9, 733–734, nr. 598.

29 vgl. kr ackowizer 1900, 2.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



Vom Weg des Korns. Skizzen zur Lebensmittellogistik  377

fandtiern und durch die gegenfuer auf den zillnen, so mit den nackhenden fue-
dern von Hallstat dahin geen Gmuenden khomben, zu inen bringen sollen und 
muegen.30 Wem es wann und in welchem ausmaß gestattet war, Getreide einerseits 
nach Gmunden zu transportieren, andererseits ebendort weiterzuverkaufen, dies 
könnte, wie gesagt, eine eigene spezialuntersuchung rechtfertigen. man wird in 
diesem zusammenhang stets bedenken müssen, dass zwischen beanspruchtem 
und verbrieftem recht einerseits und gelebter praxis andererseits immer eine ge-
wisse diskrepanz bestand, zumal wenn man sich vergegenwärtigt, wie einträglich 
der handel mit Getreide im falle Gmundens war. die bewohner des ischllandes 
waren zu einem guten teil „von natur aus gezwungen, ihre lebensbedürfniße 
auf dem Gmundener Wochenmarkte zu decken.“31 entsprechend groß muss man 
sich die anzahl derer vorstellen, die bestrebt waren, sich an der Gewinn brin-
genden deckung dieser bedürfnisse in jeweils unterschiedlichem ausmaß zu 
beteiligen. Wer in diesem bereich auch nur zeitweilig über handels- und/oder 
einfuhrprivilegien auf Getreide verfügte, sah sie alsbald von der konkurrenz 
unterwandert, die auf landesfürstliche verordnungen wenig gab, sodass oft die 
notwendigkeit bestand, den kontakt zur Obrigkeit erneut zu suchen, einmal aus-
gefertigte privilegien abermals bestätigen zu lassen, verbote gegenüber konkurrie-
renden Gruppen zu erwirken, strafmaßnahmen zu erbitten oder zu verschärfen et 
cetera. man darf sich Gmunden schon im mittelalter als einen stark umkämpften 
handelsplatz vorstellen. insofern standen die hauptakteure des Getreideimportes 
und -handels, die Gmundner ratsbürger, zeitweilig in stärkeren, zeitweise in schwä-
cheren konkurrenzverhältnissen zu anderen bevölkerungsgruppen, die teils inner-
halb Gmundens selbst, teils außerhalb zu finden waren. von herzog albrecht ii. 
erwirkten die bürger von enns und von vöcklabruck im Jahre 1358 das recht, 
Wein und Getreide unbehelligt nach Gmunden zu transportieren und zu verkau-
fen.32 die konkurrenz, die den dortigen bürgern dagegen von kleinhändlern er-
wuchs, wird man dagegen als vergleichsweise gering veranschlagen. 

der begriff der monopolstellung ist in zusammenhang mit dem Wochenmarkt 
zu Gmunden demnach mit vorsicht zu verwenden. denn bei aller regionalen 
und geographischen dominanz war es keinesfalls etwa nur den (rats-)bürgern 

30 r ef.lib. 2, 1563, f. 197 v.
31 kr ackowizer 1900, 3.
32 laut urkunde albrechts ii., gegeben zu linz de dato 1358 vi 21, adressiert an die bürger von 

Gmunden; vgl. Oöub, bd. 7, 580, nr. 570.
 der text ist von auffällig lapidarer kürze und der Wortlaut des dispositiven teiles entbehrt nicht 

einer gewissen schärfe (gebieten wir ew gar ernstleich und wellen, daz ir sy daran nicht enget noch 
irret in dhainen weg). dies könnte auf ein nicht erst seit kurzem gespanntes verhältnis zwischen 
den bürgern von Gmunden und von enns einerseits sowie dem landesherrn andererseits hindeuten. 
letzterer ergreift für die bürgerschaft von enns partei. nota bene: noch am selben tag ergeht von 
albrecht ii. eine urkunde gleichen inhalts auch an die bürgerschaft von vöcklabruck (vgl. Oöub, 
bd. 7, ebd.).
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von Gmunden alleine zu allen zeiten vorbehalten, dort ihre Waren anzubieten 
und zu verkaufen. im Gegenteil: es herrschte schon seit dem mittelalter ein 
starker konkurrenzkampf zwischen den bürgern von Gmunden und auswärtigen 
händlern. 

Wenn man in der älteren literatur (zunächst in hinblick auf verhältnisse 
des mittelalters) davon liest, der handel mit „salz, Getraide, Wein und 
kaufmannswaaren jeder art, ferner die ausübung der salzwirtschaft“33 gehörte zu 
den besonderen vom landesfürsten verliehenen privilegien gegenüber den bürgern 
von Gmunden schlechthin, so sind diese zwar gegenüber nicht-bürgern abge-
grenzt, doch fehlt hier eine binnendifferenzierung. landesfürstliche privilegien 
können innerhalb der bürgerschaft durchaus spezifischer adressieren, sodass sie 
im Grunde nur einem kleinen teil ihrer mitglieder galten, eben den genannten 
ratsbürgern.

zumindest zeitweilig (vor 1524) scheint der verkauf von Getreide auf dem 
Gmundner Wochenmarkt hauptsächlich (!) von der dortigen ratsbürgerelite be-
ansprucht bzw. organisiert worden zu sein, die sich sozial und hinsichtlich recht-
licher privilegien zwar von handwerklich tätigen mitbürgern (kleinbürgern) ab-
zugrenzen trachtete, doch hat man sich diese Grenze nicht gänzlich undurchlässig 
vorzustellen. Während den kleinbürgern unter anderem die teilhabe an der städ-
tischen alters- und der krankenfürsorge gestattet war,34 durften sie neben ihrem 
handwerk keine „bürgerliche handtierung“35 ausüben, wozu (auch nach 1524) der 
handel mit salz und mit Wein gehörte. Wollte man als handwerker dem einen, 
dem handel mit salz und/oder mit Wein, nachgehen, musste man das andere, das 
handwerk, aufgeben und dazu noch, wie man 1524 beschloss, das einverständnis 
des stadtrates und des salzamtmannes einholen. inwiefern sich in Gmunden auch 
frauen nachweisen lassen, denen der handel mit Getreide überhaupt und speziell 
nach 1524 gestattet war, etwa nach dem tod ihres in diesem erwerbszweig tätigen 
mannes, das wäre im rahmen einer eigenen studie zu untersuchen.

in die reihe der exklusiv-ratsbürgerlichen „handtierungen“ gehörte vor 1524 
auch die Organisation des verkaufes von Getreide am Wochenmarkt. handwerk 
und Getreidehandel gleichzeitig schlossen einander also zumindest vor 1524 
offiziell aus. und während der handel mit salz und mit Wein auch nach 1524 
ausschließliche sache der ratsbürgerelite blieb, gestattete man den Gmundner 
handwerkern im selben Jahr zumindest den handel mit Getreide und mit anderen 
Waren des täglichen bedarfs bei gleichzeitiger beibehaltung ihres handwerks. 
Wenn uns also die Gmundner bürger in den reformationslibellen ab 1524 in 
verbindung mit dem Getreideumsatz als die wesentlichen Organisatoren und als 

33 kr ackowizer 1898, 182.
34 vgl. kr ackowizer 1898, 188.
35 kr ackowizer 1898, 188.
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die elementaren akteure dieses erwerbszweiges entgegentreten, so sind in diesem 
zusammenhang die handwerker bereits als potentielle Getreidehändler mit zu 
bedenken. 

im laufe des 16. und des 17. Jahrhunderts trachtete die landesfürstliche 
Obrigkeit wiederholt danach, immer mehr teilaspekte des Getreidehandels in 
Gmunden an sich zu ziehen und den einfluss der ortsansässigen bürgerschaft zu 
beschränken, entsprechend der allgemeinen tendenz in richtung zentralisierung 
bei der Organisation des salzkammergutes.36 

im lichte des eben Wiedergegebenen erscheint es etwas überraschend, wenn 
man in der älteren literatur liest: „der Wochenmarkt zu Gmunden war ein 
freier markt, d.h. es konnte Jedermann was er wollte dahin bringen und ohne 
behinderung der bürger zum verkaufe ausbieten.“37 abgesehen davon, dass wir 
den begriff vom freien markt heute völlig anders definieren würden, kann dieser 
befund schon für die mittelalterlichen und für die frühneuzeitlichen verhältnisse 
innerhalb Gmundens selbst nicht zu jeder zeit im selben maße gegolten haben, 
besonders in hinblick auf die „heiße Ware“ Getreide. denn: dass es unter 
albrecht ii. landesfürstlicher privilegien bedurfte, die den bürgern von enns und 
vöcklabruck den Getreidehandel ausdrücklich erlaubten, zeigt eher, dass auswär-
tige händler von den bürgern Gmundens in der regel daran gehindert wurden, 
ihre Waren anzubieten.

andere passagen, die in den reformationslibellen darauf abzielen, das 
Geschehen am Wochenmarkt zu Gmunden zu beeinflussen, greifen vielfach über 
die deckelung des Getreidepreises regelnd ein. im reformationslibell von 1524 
heißt es: das dhainer mer gewin vom mözn khorn neme dann sechs phenning […].38 
die landesfürstliche Obrigkeit schreibt also vor, welchen Gewinn ein händler mit 
dem verkauf von einem metzen Getreide erzielen darf. andernorts werden auch 
einheitliche maße und Gewichte vorgeschrieben.39 dem prinzip nach werden diese 
regelungen im reformationslibell von 1563 beibehalten. den Getreidehändlern 
kommt man seitens der landesfürstlichen Obrigkeit jedoch insofern entgegen, als 
die maximale Gewinnmarge geringfügig erhöht wird. trotzdem sollen die händler 
ab 1563 nicht mehr Gewinn erzielen als an ainem metzen [...] sechs, siben oder 
auffs maist acht pfenning, was auch im reformationslibell von 1656 aufrecht 
blieb.40 Ähnliche, wenngleich sehr allgemein gehaltene regelungen finden sich 

36 der ansicht kr ackowizers jedoch, wonach die Gmundner bürgerschaft von der 
landesfürstlichen Obrigkeit zu beginn des 17. Jahrhunderts, vor allem nach 1616 (bau des hofkastens), 
vollständig aus dem handel mit Getreide verdrängt worden sei, stimmt der autor der vorliegenden 
zeilen nicht vorbehaltlos zu, worauf an anderer stelle noch näher eingegangen wird (siehe unten).

37 kr ackowizer, 1900, 3.
38 r ef.lib . 1, 1524, f. 125 v.
39 vgl. z. b.: r ef.lib. 1, 1524, f. 193 v.
40 r ef.lib. 2, 1563, f. 130 r.; vgl. r ef.lib. 3, 1656, 210.
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Abb. 2: Folio 125 verso aus dem Reformationslibell von 1524. 

Das dhainer mer gewin vom mözn khorn neme dann sechs phenning.
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im reformationslibell von 1524 auch in bezug auf andere Warengruppen, so etwa 
in bezug auf fleisch: hofschreiber und verweser sollen darein sechen und nit ge-
stattn, das vleisch oder annder phennwart wider pillickait in hochern kauf dann 
von allter herkhomen gesetzt41 verkauft wird. zudem solle fleisch für arbaitter 
unnd innwonner des siedens alle zeit in der wochen42 verfügbar gehalten werden, 
also nicht nur am Wochenmarkt erhältlich sein. um die von der landesfürstlichen 
Obrigkeit festgesetzten verkaufspreise für fleisch auch tatsächlich konstant zu 
halten, entschloss man sich bereits vor 1563, die fleischhauer finanziell zu subventi-
onieren, sodass in das zweite reformationslibell folgende regelung eingang fand: 

Nachdem den fleischhagkhern oder metzgern jaerlich von der roem. khai Mai. 
zu ainem hilffgelt anderthalb hundert gulden auß dem hofschreiberambt geraicht 
werden, wie es dann hinfueran weitter beschehen solle, umb willen, das sie mit 
dem fleischkhauff khain staigerung machen und die armen arbaiter und andere 
saltzsiedens verwandte jederzeit in guetem fleisch zu wochentlicher notturfft ver-
sehen werden, solle der mitverweser endtlich darob halten, das sie, die metzger, 
diser verordnung jederzeit unverbruechig geleben unnd das pfundt rindern oder 
khelbern fleisch hoeher nit als umb sechs pfenning, wie es bisher gebreuchig ge-
wesen, geben […].43

um nämlich „die löhne [der arbeiterschaft] nicht zu erhöhen, wogegen man 
sich in Wien hartnäckig sträubte, suchte man die kosten des lebensunterhaltes 
der arbeitenden bevölkerung tunlichst zu ermäßigen, die lebensmittelpreise auf 
alle Weise herabzudrücken und deren ansteigen in zeiten der teuerung soweit 
wie möglich zu verhindern.“44 mit solchen regelungen wie den eben zitierten 
alleine, die oftmals nur an den guten Willen der händler appellierten und die 
die zuständigen kontrollorgane weitestgehend ohne strafkompetenz daran erin-
nerten, ihren aufsichtspflichten bezüglich der preise am markt nachzukommen, 
war es der landesfürstlichen Obrigkeit bis mitte des 16. Jahrhunderts jedoch nicht 
gelungen, fürkauf, künstliche lebensmittelverknappung und preistreiberei ihrer 
vorstellung gemäß in Gmunden zu unterbinden. im Gegenteil: Wir finden in 
den reformationslibellen sogar passagen, die darauf hindeuten, dass selbst landes-
fürstliche amtsleute in handels- oder spekulationsgeschäfte mit lebensmitteln 
 verwickelt waren: Das die ambtlewt nit kaufmanschafft treyben – Dieselben 
unnser ambtlewt, hofschreiber, mitverweser, gegenschreiber, phieslschreiber unnd 
all annder ambtlewt sollen sich auch khainer sachen noch hanndl annemen, 

41 r ef.lib. 1, 1524, f. 130 r. (sic!).
42 r ef.lib. 1, 1524, f. 130 r.
43 r ef.lib. 2, 1563, f. 130 r.
44 schr aml – trinks 1930, 193.
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ueben noch geprawchen, weder mit tuech, rossn, wein, traid noch annderm nit 
hanndln […].45

zu beginn der 1560er-Jahre scheint man seitens der landesfürstlichen Obrigkeit 
intensiver darüber nachgedacht zu haben, diesen problemen herr zu werden. 
im Jahre 1563 wurde mit der bürgerschaft von Gmunden ein vertrag zwecks 
bau und betrieb eines Getreidekastens aufgesetzt.46 dieser vertrag floss in das 
zweite reformationslibell ein. die in ihm enthaltenen vorschriften rund um den 
Getreidekasten sind äußerst detailliert und umfangreich,47 sie sollen daher nicht 
in extenso behandelt, sondern nur gestreift werden. Geregelt werden darin unter 
anderem: bestellung, aufgaben, amtsführung und bezahlung des hauptverant-
wortlichen Organs, des „traidtkastners“, sowie des ihn unterstützenden personals, 
ferner die abrechnung über ausgegebenes und über aufgenommenes Getreide, 
die kontrollfunktion des salzamtmanns in hinblick auf den Getreidekasten und 
in hinblick auf das ihn bewirtschaftende personal, vorschriften zur befüllung 
des Getreidekastens, vorschriften zur ausgabe und zum mindestmaß, in wel-
chem Getreide stets vorhanden sein musste, vorschriften zum Getreidepreis, 
zum umgang mit jenem Getreide, das von den händlern am Wochenmarkt 
nicht umgesetzt werden konnte, maßnahmen zur Qualitätskontrolle, zur 
verwendung der erwirtschafteten Gewinne et cetera. bedeutsam erscheint es, in 
diesem zusammenhang zu betonen, dass die entsprechenden passagen im zweiten 
reformationslibell den eindruck vermitteln, man habe seitens der landesfürstli-
chen Obrigkeit dezidiert Wert darauf gelegt, die bürgerschaft von Gmunden bei 
der Organisation des Getreidehandels (vorerst noch) mit einzubinden oder sie 
zumindest für sich zu verpflichten, denn immerhin mussten die Gmundner das 
personal für den betrieb des Getreidekastens selbst stellen und bezahlen, wobei 
diese verordneten in ihrer amtlichen tätigkeit sowohl der stadt als auch dem 
salzamtmann rechenschaft schuldig waren: Sie sollen auch zu solcher versehung 
des traidtcastens ainen verstendigen, tauglichen und erbern traydt handler oder 
castner, deßgleichen zwen geschworne messer oder, wie es die notturfft erfordert, 
merer personen auf iren costen underhalten, welche personen mit vorwissen unnd 
willen aines saltzambtman angenomen und bestett werden unnd so wol irer Mt. 
etc. als denen von Gmuenden mit aydt und pflicht underworffen sein sollen, alles 
das jenig zu handlen unnd zu volziehen, was dise ordnung vermag und auch des 
gemainen wesen notturfft ervordert […].48 seitens der landesfürstlichen Obrigkeit 
war man zudem gewillt, die Gmundner bürger auch am Gewinn aus dem verkauf 
von Getreide aus dem Getreidekasten zu beteiligen: [...] auff das aber gedachte von 

45 r ef.lib. 1, 1524, f. 125 v.
46 vgl. kr ackowizer 1900, 9.
47 vgl. r ef.lib. 2, 1563, f. 197 v.–200 v.
48 r ef.lib. 2, 1563, f. 199 r.–199 v.
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Gmuenden solcher traydt handlung fuer ihr muehe und darlag ein gebuerliche 
ergetzlichkayt haben, so wellen gedachte irer Mt. etc. raethe und comissarii auff 
ir Mt. etc. wolgefallen, inen, denen von Gmuenden, zuegelassen und bewilligt 
haben, das sie an ainem jeden metzen khorn, sovil derselben in bemelte traydt 
casten einschütten und wider verkhauffen, uber den gewonlichen wert des wo-
chenmarckts nach gelegenhait der kheuf zu fuenff, sechs, siben unnd auffs maist 
biß in acht pfenning und darueber nit auch jederzeit nach des saltzambtmans 
vorwissen [...] und bewilligung zu uberschuß nemen […].49 Was nach abzug aller 
unkosten nun von den erwirtschafteten beträgen als reingewinn übrig bleib, das 
sollte der stadtkasse von Gmunden überantwortet und zur tilgung von steuern 
verwendet werden.50

Weitere schritte in richtung zentralisierung des Getreidehandels und in 
folge zu ungunsten des „freien“ bürgerlichen handels wurden ab dem ende des 
16. Jahrhunderts durchgeführt: im Jahre 1616 errichtete man zusätzlich einen soge-
nannten hofkasten und schuf das amt des hofkastners.51 der älteren forschung 
zufolge führten diese maßnahmen in verbindung mit weiteren anordnungen 
dazu, dass der Getreidehandel in Gmunden nun vollends in landesfürstlicher 
hand lag und es den dortigen bürgern nun gänzlich verboten war, Getreide über 
den eigenen bedarf hinaus einzukaufen: „man beschränkte nämlich das kaufrecht 
der bürger bloß auf den vorabend des Wochenmarktes, aber auch da durfte 
ein jeder bei leibesstrafe nur so viel Getraide erwerben, als er für den eigenen 
hausbedarf benöthigte, und ebenso strenge war es untersagt, dasselbe weiter zu 
verkaufen oder damit zu handeln.“52 der hier zitierte autor (krackowizer) bezieht 
sich bei seiner darstellung expressis verbis53 auf das dritte reformationslibell: […] 
soll denen von Gmunden, wie von alters her gebreuechig, noch zugelassen seyn, 
daß ein jeder burger und inwohner, so vil derselben in burg fridt zu Gmunden 
sitzen, ein zimbliche anzahl getreydt, was er vor sein haußnotturfft bedarff, auff 
dem Montag einkauffen mag, doch bey leibstraff, daß keiner mehrers, alß jetzt 
vermeldt sein notturfft erfordert, fuerzukauffen, wider zu verkauffen und hand-
tierung damit zu treiben understehen solle. Was aber vom marckt uberbleiben 
oder aber an andern taegen in der wochen durch die fuehrleuth jedesmahls zue-

49 r ef.lib. 2, 1563, f. 199 v.–200 r.
50 vgl. r ef.lib. 2, 1563, f. 200 r.
51 vgl. kr ackowizer 1900, 10–11. die amtsbezeichnung „hofkastner“ insinuiert ein größeres 

naheverhältnis des amtsträgers zur landesfürstlichen Obrigkeit als dies beim städtischen 
Getreidekastner der fall gewesen sein dürfte, der beiden Obrigkeiten, landesfürst und stadt, 
verpflichtet war und so eine „zwitterfunktion“ einnahm. Gleichwohl unterstand auch das amt 
des hofkastners der Oberaufsicht des salzamtmannes. soweit ich derzeit sehe, wurden die 
kompetenzbereiche der beiden Ämter (hofkastner gegenüber städtischem Getreidekastner) in der 
bisherigen literatur kaum eingehend miteinander verglichen.

52 kr ackowizer 1900, 11.
53 vgl. kr ackowizer 1900, 11, anm. 69.
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gefuehrt werden moechte, im selben fall solle jetzig und kuenfftigen hoffcastnern 
allda weder durch die von Gmunden, ihrem statt richter oder iemandts andern 
von ihretwegen ainiger eintrag und verhinderung nicht folgen, sondern er casstner 
soll in allweeg befuegt seyn, auch macht und gewalt haben, solches traydt auff 
den hoffcassten vor allen andern partheyen, alß offt die wochen marckt stundten 
verflossen seyn werden, einzukauffen […].54 aus der darstellung krackowizers 
entsteht der eindruck, zwischen 1563 und 1656, vor allem aber ab 1616, sei es 
hinsichtlich der Organisation der Getreideversorgung zu einer fundamentalen 
veränderung gekommen: gänzlich weg von der kooperation mit der Gmundner 
bürgerschaft, hin zur totalen zentralisierung durch die landesfürstliche Obrigkeit. 
dies würde zwar einem allgemeinen trend zur zentralisierung der Organisation 
im salzkammergut entsprechen, doch in welchem maße die Gmundner bürger 
tatsächlich aus dem Getreidehandel gedrängt wurden und vor allem wann, dies 
müsste noch einmal gesondert überprüft werden, denn: krackowizer hat bei seiner 
darstellung möglicherweise übersehen, dass just jene oben zitierte passage aus 
dem dritten reformationslibell, auf der seine darstellung nicht unwesentlich auf-
baut, sich teilweise wortident bereits im zweiten reformationslibell findet. die 
beschränkung auf montag als einzige möglichkeit der Gmundner bürger, sich am 
Wochenmarkt bei gleichzeitigem verbot von fürkauf mit Getreide für den per-
sönlichen hausbedarf einzudecken, besteht definitiv nicht erst seit 1616, sondern 
ist bereits teil des zweiten reformationslibells von 1563, ebenso die androhung 
von leibstrafen bei verstößen.55 die erweiterten kompetenzen des hofkastners 
jedoch werden sehr wohl erst im dritten reformationslibell im anschluss an die 
zitierte passage erwähnt. 

die allgemeine tendenz zur zentralisierung des Getreidehandels ist dem-
nach schon früher zu beobachten, als in der älteren literatur beschrieben – näm-
lich schon vor 1616. eine völlige verdrängung der Gmundner bürgerschaft aus 
diesem wichtigen handelszweig durch die landesfürstliche Obrigkeit bereits im 
16. Jahrhundert steht jedoch in Widerspruch zur bereits erwähnten einbindung 
der Gmundner rund um bau und betrieb des ersten Getreidekastens,56 der mit 
dem hofkasten nicht identisch ist. die Getreideversorgung dürfte auch im 
17. Jahrhundert nicht ganz ohne einbindung städtischer Organe aus Gmunden 
abgelaufen sein, denn die geschworenen messer wurden immer noch aus der dor-
tigen bürgerschaft rekrutiert.57 in dieser frage bestünde demnach noch weiterer 
forschungsbedarf. 

für die landesfürstliche Obrigkeit war es jedenfalls kein leichtes, mit dem 

54 r ef.lib. 3, 1656, 457.
55 vgl. r ef.lib. 2, 1563, f. 198 r.
56 vgl. r ef.lib. 2, 1563, f. 197 v.–200 v.
57 vgl. kr ackowizer 1900, 11.
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ärarischen Getreidehandel Gewinn zu erwirtschaften. vielmehr scheinen verluste 
eher die regel als die ausnahme gewesen zu sein, zumal man stets bestrebt war, 
die arbeiter des salzkammergutes teuerungen am Getreidemarkt nicht spüren zu 
lassen.58 sehr zum verdruss der Gmundner wird für deren stadtkassa also nicht 
viel übrig geblieben sein. möglicherweise erwies die beteiligung am Gewinn aus 
dem ersten Getreidekasten sich in den augen der stadtverwaltung nicht als luk-
rativ genug, sodass man sich selbst sukzessive aus dem Getreidehandel zurückzog 
und ihn teils freiwillig der landesfürstlichen Obrigkeit überließ, wodurch einer 
weiteren zentralisierung automatisch vorschub geleistet wurde.

Die Traun flussaufwärts – Gegentrieb und Rossbauern

unter den begriffen Gegentrieb59 bzw. Gegenschifffahrt versteht man die fahrt 
eines schiffes bzw. eines floßes gegen den strom eines fließgewässers. solange 
motoren an schiffen unbekannt waren, erfolgte der Gegentrieb mittels zugkraft 
von menschen oder von tieren auf einem begleitweg (treppelweg) am ufer des 
Gewässers. die schiffe selbst verblieben dabei auf dem fließgewässer und waren 
durch seile mit den akteuren des Gegentriebs an land verbunden.

im falle der salzzillen60 auf der traun wurde der Gegentrieb mit pferden von 
der landesfürstlichen Obrigkeit ab dem beginn des 16. Jahrhunderts verstärkt for-
ciert, wobei es einige zeit dauerte, bis dieser sich auf der gesamten strecke zwi-
schen der Ortschaft traun und Gmunden durchgesetzt hatte und regelmäßig statt-
finden konnte.61 für gewöhnlich fand er ebenso wie der transport des salzes auf 
dem Wasserweg zwischen märz und Oktober statt, sobald die Witterung es zuließ. 
die notwendigkeit, ihn einzuführen, ergab sich hauptsächlich auf Grund eines 
wesentlichen faktors: die gestiegene salzproduktion im salzkammergut führte 
in den sudpfannen zu erhöhtem bedarf an brennholz. vor dem 16. Jahrhundert 
war es noch üblich gewesen, die ihres transportgutes ledigen salzzillen an ihrem 

58 vgl. kr ackowizer 1900, 12.
59 vgl. kr ackowizer 1899, 278; vgl. ferner neweklowsky 1939, 211–288, hier: 234; 

hoffmann 1952, 65 und 232; neweklowsky 1952/1954/postum 1964, hier: 1952, 291, 475 
und 1964, 118 und 221.

60 der terminus Zille bildet einen Oberbegriff für eine reihe verschieden großer und verschieden 
gebauter schiffstypen, die ihrerseits über eigene namen verfügten, worauf an dieser stelle jedoch nicht 
genauer eingegangen werden soll; vgl. näherhin kr ackowizer 1899, 270; neweklowsky 
1952, 159 und neweklowsky 1958, 9.

61 vgl. schr aml 1932, 263; neweklowsky 1952, 43 und 489 sowie neweklowsky 1958, 25; 
allerdings scheinen weder schraml noch neweklowsky hinsichtlich Gegentrieb relevante stellen 
aus dem ersten reformationslibell ausreichend berücksichtigt zu haben, denn: diesem zufolge 
wurden salzzillen schon vor der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts und vor dem Generalmandat 
ferdinands i. aus dem Jahre 1536, das dieser zur schonung der Wälder erlassen hatte, traunaufwärts 
zurückgetrieben.

©Oberösterreichischer Musealverein - Gesellschaft für Landeskunde; download unter www.zobodat.at



386  Michael Fröstl 

zielort, am unterlauf der traun bzw. an der donaumündung, zu verkaufen. für 
die abwicklung der nächsten salzfracht wurden dieser Gewohnheit entsprechend 
jedes mal neue transportschiffe gebaut. möge dies für die eigentümer der zillen 
zwar der gangbarere und finanziell einträglichere Weg gewesen sein verglichen 
mit der verhältnismäßig aufwendigen Organisation und der durchführung 
des Gegentriebs – angesichts des gestiegenen bedarfs an brennmaterial für die 
salzproduktion konnte der kostbare rohstoff holz nicht mehr im selben maße 
für den bau von zillen verwendet werden wie noch vor dem 16. Jahrhundert. 
seitens der landesfürstlichen Obrigkeit befürchtete man verödung der Wälder. 
Wiederholt war bereits von kaiser maximilian i. um 1510 verfügt worden, dass 
taugliche schiffe traunaufwärts gezogen und mehrfach für den salztransport ver-
wendet werden sollten.62 ferdinand i. bekräftigte dahin gehende absichten noch 
einmal im reformationslibell von 152463, also bereits vor seinem Generalmandat 
aus dem Jahre 1536. 

mit dem Gegentrieb war zusätzlich die möglichkeit verbunden, Getreide 
und andere lebensmittel, auch Wein, verhältnismäßig kostengünstig zum 
Wochenmarkt nach Gmunden und weiter in das salzkammergut transportieren 
zu können. erste maßnahmen zur errichtung einer entsprechenden infrastruktur, 
eines treppelweges am traunufer, könnten demnach bereits unter maximilian in 
angriff genommen worden sein, wofür uns derzeit aber nähere evidenz fehlt. für 
die erhaltung des treppelweges sorgte spätestens unter ferdinand i. die staat-
liche Obrigkeit in Gestalt des salzamtmanns von Gmunden und – in dessen 
auftrag – der sogenannte Wasserseher.64 da der treppelweg starken belastungen 
ausgesetzt war – Größe und Gewicht der schiffszüge waren mit der einführung 
des Gegentriebs mit pferden beträchtlich angewachsen – bedurfte es ständiger 
instandhaltungsmaßnahmen: „Oft traf schon der folgende schiffszug den vom 
vorigen benützten Weg nicht mehr an“65 – gerade dann, wenn die strömung nach 
der schneeschmelze oder nach heftigen regenfällen stärker war als gewöhnlich 
und uferzonen unterspült hatte. Gepflasterte treppelwege waren die ausnahme. 

im Wissen um die Gefahren, die große und schwer beladene schiffszüge mit 
pferden für alle beteiligten mit sich brachten, verbot die landesfürstliche Obrigkeit 
im laufe des 16. Jahrhunderts mehrmals, sich allzu großer züge zu bedienen.66 

bereits dem reformationslibell von 1524 ist allerdings zu entnehmen, dass 
verordnungen, die den Gegentrieb mit pferden im allgemeinen dennoch begüns-
tigen sollten, nicht auf anhieb in gewünschter Weise fruchteten, sondern dass diese 

62 vgl. neweklowsky 1952, 489.
63 vgl. r ef.lib. 1, 1524, f. 233 v.–234 r.
64 vgl. r ef.lib. 1, 1524, f. 235 r.
65 neweklowsky 1952, 322.
66 vgl. neweklowsky 1952, 329.
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vielmehr auf massiven Widerstand, etwa seitens der Grundanrainer am traunufer 
oder auch der schiffseigner, stießen. man fürchtete offenbar um die möglichkeit, 
die traun befischen zu können bzw. sah sich um die möglichkeit gebracht, die 
zillen wie gewohnt am unterlauf der traun zu verkaufen, sodass schiffzüge strom-
aufwärts wiederholt sabotiert wurden.67 erzherzog ferdinand i. sah sich sogar dazu 
veranlasst, den saboteuren gegenüber Waffengewalt anzudrohen, sollten sie den 
Gegentrieb weiterhin behindern.68 umgekehrt musste er seine im salzkammergut 
beschäftigten untertanen nachdrücklich dazu anhalten, das die vertiger unnd 
schöfflewt bey ainer peen unnd swärn straf des leibs dhainen muetwilln noch 
schaden den vischern noch anndern an dem hereinfarn beweisn noch dhains wegs 
nit in die innern wasser farn.69 Gerade vor der mitte des 16. Jahrhunderts erwies 
der Gegentrieb sich demnach noch als äußerst konfliktbehaftet.70 andeutungen 
einer „straßenverkehrsordnung“ für die traun im ersten reformationslibell lassen 
darauf schließen, dass man den in unterschiedliche richtungen fahrenden schiffen 
jeweils unterschiedliche fahrrinnen zuteilte und dass man Wert darauf legte, dass 
diese fahrwege zwecks vermeidung von konflikten und von unfällen auch ein-
gehalten wurden, zumal da das flussbett der traun im laufe des 16. Jahrhunderts 
für den Gegentrieb erst entsprechend befahrbar gemacht werden musste. das fahr-
bare flussgerinne war ursprünglich kaum breit genug, als dass Gegentrieb und 
mit salz beladene zillen, die flussabwärts unterwegs waren, einander völlig ge-
fahrlos hätten begegnen können.71 einem reibungslosen ablauf des Gegentriebes 
standen im frühen 16. Jahrhundert neben protesten der anrainer also auch noch 
verkehrstechnische schwierigkeiten entgegen. 

67 vgl. r ef.lib. 1, 1524, f. 234 r.
68 vgl. kr ackowizer 1899, 278.
69 r ef.lib. 1, 1524, f. 234 v.–235 r.
70 ein Grund dafür mag in der Größe der schiffszüge zu suchen sein, die mit dem umstieg von 

menschlicher zugkraft auf tierische merklich zunahm. entgegen der annahme, der Gegentrieb mit 
pferden und nicht mit menschen habe stets den normalfall dargestellt, lässt neweklowsky 1952, 
291 (bezogen auf salzach, inn und donau) Gegenteiliges erkennen. dem Gegentrieb mit pferden 
haftete der ruf an, dort, wo er stattfand, flurschäden zu hinterlassen, vor allem, wenn die mit den 
rössern beschäftigten männer sich anschickten, mit ihren tieren in ufernähe zu nächtigen – vgl. 
neweklowsky 1952, 319 und 1964, 122. auch die rauen sitten der reiter (volkssprachlich „Jodln“ 
genannt) und der aufleger stießen nicht unbedingt auf viel Gegenliebe seitens ihrer zeitgenossen, 
etwa bei den fischern oder bei den passanten und anwohnern an land – vgl. neweklowsky 
1954, 126 und 1964, 346, schließlich mussten entlang des treppelweges, um das funktionieren 
des Gegentriebes zu gewährleisten, regelmäßig hindernisse aus dem Weg geräumt und menschen 
lauthals dazu aufgefordert werden, den zugseilen platz zu machen (aufgabe der geschworenen 
aufleger, die als besonders ungehobelt galten). unter den schiffsleuten und rossknechten herrschte 
ein rauer umgangston. auch waren sie bei der beschaffung von brennholz für ihre nachtlager an 
land alles andere als zimperlich – vgl. neweklowsky 1952, 311–322. es haftete dem Gegentrieb 
mit pferden also ein schlechtes image an. mutmaßlich liegt darin ein Grund dafür, dass er im 
traunpanorama nicht dargestellt wurde: der auftraggeber des traunpanoramas wollte sich durch 
optische darstellung des Gegentriebs mit pferden nicht mit seinen rüden akteuren gemein, sich 
nicht zu deren fürsprecher machen.

71 vgl. schr aml 1932, 264.
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„die unternehmer der schiffzüge, die Getreide, Wein und dergleichen strom-
aufwärts brachten, waren im allgemeinen […] die eigentümer der schiffe […].“72 
im falle des salzkammergutes waren dies die fertiger. sie kauften die schiffe 
direkt bei ihren erbauern, den schiffwerkern, „die in hallstatt, lauffen, ischl, 
Weißenbach, an den ufern des traunsees und in der umgebung von Gmunden 
ansässig [waren]. die besatzung der schiffe für den transport [...] stand ebenfalls 
in deren dienst.“73 die fertiger beauftragen die fuderführer mit der Organisation 
nicht nur der naufahrt, sondern auch des Gegentriebes. letztere hatten in deren 
auftrag (größtenteils auch) für die bezahlung der daran beteiligten personen zu 
sorgen. es sollte genau darüber buch geführt werden, wer mit welchen und mit wie 
vielen schiffleuten und rossbauern zwecks Gegentrieb kooperierte.74 dergleichen 
vorschriften werden im reformationslibell von 1563 noch weiter ausgebaut und 
präzisiert.75 

hinsichtlich der verwendeten zillen war die landesfürstliche Obrigkeit ab 
mitte des 16. Jahrhunderts zunehmend darauf bedacht, genau zu kontrollieren, 
wer über wie viele zillen verfügte (amtliche kennzeichnungspflicht der schiffe 
mit brandzeichen). es sollten möglichst alle zillen, die für den salztransport in 
verwendung waren, auch für die Gegenfuhr genutzt werden, sofern sie dafür ge-
eignet waren.76 in Gmunden sollten die mautamtleute exakt darüber buch führen, 
wessen zillen in welcher anzahl flussabwärts in richtung donau ausgingen. den 
fertigern und mautamtleuten wurden zudem folgende pflichten auferlegt: sovil 
als mueglich alle zillen, welche anderst nit schadhaft und noch zu gebrauchen 
sein, widerumb zuruck von der Thonaw herein [zu] treiben […], so sollen die 
mautamtleut mit dem saltzhandler zu Enns, inmassen mit inen den von Enß 
derhalben handlung gepflegen worden, jeder zeit guette correspondentz halten 
und ain thail dem andern zu jeden viertl jaren, was fur zillnen zu Gmunden 
außgangen und widerumb zuruck herein von der Thonaw getriben werden, lau-
tere außzug uberschicken und wo nun die mautambtleut befunden, das das herein 
treiben mit dem außfieren der zillnen bey ainem oder dem andern vertinger 
einen weittern77 underschidt hette, als das zu vermueten, derselbe vertinger hette 
den merern thail der zillnen underwegs verkaufft und steen lassen, so sollen sie 
solichs dem saltzambtman mit benennung der anzal unnd namen der vertinger 
anzaigen, damit durch ine verrer einsehung beschehen unnd er mit ernstlicher 
straff seiner instruction gemeß fuergeen muege.78

72 neweklowsky 1952, 316.
73 hattinger 1996, 137–163; hier: 141.
74 r ef.lib. 1, 1524, f. 158 r.
75 r ef.lib. 2, 1563, f. 119 r.; vgl. auch r ef.lib. 3, 1656, 191. 
76 r ef.lib. 2, 1563, f. 121 v.–122 r.; vgl. auch r ef.lib. 3, 1656, 192–193.
77 von späterer hand korrigiert zu weitten.
78 r ef.lib. 2, 1563, f. 194 v.; vgl. auch r ef.lib. 3, 1656, 454.
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die rossbauern konnten je nach streckenabschnitt aus dem inneren 
salzkammergut, aus den unterschiedlichsten Gegenden rund um Gmunden 
oder auch aus dem weiteren umland kommen, so etwa aus der umgebung von 
Wels oder von lambach.79 sie stellten gegen entsprechendes entgelt ihre pferde 
bereit und scheinen – entgegen der älteren forschungsliteratur – auch di-
rekt am Gegentrieb beteiligt gewesen zu sein,80 worüber jedoch noch genauere 
untersuchungen angestellt werden müssten. Je nach streckenabschnitt, je nach 
Größe der zillen und auch je nach dem, wie viele lebensmittel beim Gegentrieb 
transportiert wurden, kamen dabei für gewöhnlich zwischen zwei und neun pferde 
pro zug, fallweise sogar noch mehr, zum einsatz,81 außerordentlich kräftige, 
aber auch stark beanspruchte tiere, die drei mal täglich82 gut gefüttert werden 
mussten und die im unterhalt entsprechend kostenintensiv waren. an der traun 
konnten streckenweise auch mehr als zwanzig pferde an einem Gegenzug beteiligt 
sein.83 Wenigstens eines dieser pferde war stets beritten, die zillen während des 
Gegentriebes unterschiedlich stark bemannt. ein zug bestand für gewöhnlich aus 
drei bis vier haupt- und einigen nebenschiffen. Ob das personal auf den schiffen 
selbst dabei durchwegs dasselbe war wie bei der naufahrt, also während der fahrt 
in stromrichtung, ist umstritten.84 abgesehen von den direkt vor die schiffe ge-
spannten pferden samt ihrer reiter wurde jeder schiffszug von einem vorreiter 
begleitet, dem kommandanten über die übrigen reiter, der auch voraus ritt, um 
die beschaffenheit des treppelweges auszukundschaften.85 ihm oblag es auch, bei 
den rossbauern im auftrage der schiffseigentümer die pferde anzumieten.86 Je 
nach dem, wie schwierig ein teilstück des Weges zu bewältigen war, schlugen die 
personalkosten unterschiedlich stark zu buche. einen teil davon übernahm das 
salzamt. es stelle auch hilfsgelder für die beschaffung von hafer für die pferde 
bereit.87

da der Gegenzug naturgemäß langsam voranging,88 zumal wenn lebensmittel 
geladen waren, ergab sich für alle beteiligten personen auf längeren strecken die 

79 vgl. schr aml 1932, 264; neweklowsky 1952, 489 und 493.
80 vgl. r ef.lib. 2, 1563, f. 121 v. und r ef.lib. 3, 1656, 192.
81 vgl. kr ackowizer 1899, 279; neweklowsky 1952, 493; neweklowsky 1952, 329 

erwähnt sogar züge, die mehr als 50 (!) pferde benötigten, was entlang der donau im laufe des 
17. Jahrhunderts üblich und nötig wurde.

82 vgl. neweklowsky 1952, 327.
83 vgl. neweklowsky 1952, 498.
84 schr aml 1932, 264 plädiert dafür, neweklowsky 1952, 288 dagegen. der letzteren 

ansicht neigt der autor der vorliegenden zeilen im anschluss an neweklowsky zu. bezogen 
hauptsächlich auf den Gegentrieb an der donau sowie am inn beschreibt neweklowsky 1952, 
297 sowohl zusammensetzung der schiffszüge wie auch das beim Gegentrieb tätige personal und 
dessen spezielle tätigkeiten.

85 vgl. neweklowsky 1952, 312.
86 vgl. neweklowsky 1952, 316.
87 vgl. kr ackowizer 1899, 281; schr aml 1932, 264.
88 Genauere angaben bei neweklowsky 1952, 327.
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notwendigkeit, mehrmals zu übernachten. die rossleute schlugen zelte im 
freien auf. das schiffspersonal verblieb auch nachts auf den schiffen selbst. für 
die verpflegung untertags sorgten eigene schiffsköche. Gekocht wurde an bord. 
die größeren zillen verfügten zumeist über kochstellen mit lehmöfen. über den 
tagesablauf bei abfahrt einer Gegenfuhr sind wir durch neweklowsky gut unter-
richtet.89 allenfalls die interaktion zwischen schiffsleuten und schiffseigentümern 
könnte, falls Quellen dies erlauben, etwas detaillierter dargestellt werden, sodass 
noch raum für weitere forschung bleibt. 

Fazit

an hand jener regelungen, die im laufe des 16. und des 17. Jahrhunderts von 
der landesfürstlichen Obrigkeit in dem bestreben erlassen worden waren, handel 
und transport von Getreide und von anderen lebensmitteln im salzkammergut 
und in dessen umland idealerweise flächendeckend zu kontrollieren, um da-
durch die versorgung der bergarbeiter und der fertiger möglichst lückenlos zu 
gewährleisten, daran lassen sich mehrere aspekte zur Geschichte zentralisti-
scher machtansprüche im territorium der habsburger während der fraglichen 
periode ablesen: (1) zentralismus war zu beginn des 16. Jahrhunderts keines-
wegs selbstverständlich, vielmehr war er für etliche untertanen neu und unge-
wohnt. er musste sich erst etablieren. dies geschah wesentlich ab der mitte des 
16. Jahrhunderts, wovon das zweite reformationslibell deutlich zeugnis ablegt. 
(2) verwaltungsreformen konnten hinsichtlich des salzkammergutes nicht „über 
nacht“ durchgezogen werden. vielmehr bedurfte es mehrerer Jahrzehnte, um 
das zentralistische prinzip gegen alle Widerstände und entgegen älterer rechte 
durchzusetzen. und: es bedurfte gewaltiger administrativer anstrengungen, um 
das salzkammergut von einer dezentral organisierten produktionsstätte in eine 
zentral verwaltete umzuwandeln. die größten dieser anstrengungen mussten 
zwischen dem ersten und dem zweiten reformationslibell unternommen werden, 
also zwischen 1524 und 1563, und setzen, wenn nicht überhaupt ein fundamental 
verändertes selbstverständnis der landesfürstlichen Obrigkeit, so doch dessen 
deutliche Weiterentwicklung voraus und auch einen äußerst konsequenten Willen 
zur umgestaltung der wirtschaftspolitischen verhältnisse. (3) der prozess dieser 
umgestaltung in den Jahrzehnten zwischen 1524 und 1563 verlief nicht linear, son-
dern war (auch danach) von wiederholten rückschlägen und von Widerständen 
geprägt, mit denen auch ein lernprozess einhergehen musste, ein lernprozess 
seitens der landesfürstlichen Obrigkeit: Welcher netzwerke bedurfte es, um zen-

89 vgl. neweklowsky 1952, 318.
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tralistische ansprüche tatsächlich durchzusetzen? Welches und wie viel personal 
war dafür nötig? Wer musste mit welcher aufgabe betraut, wer von welcher ent-
bunden werden? auf wessen loyalität musste man unbedingt bauen? in welchem 
maße mussten Grundbedürfnisse der arbeiterschaft und mussten konflikte bei 
der lebensmittelversorgung stärker berücksichtigt werden? und vor allem: in 
welcher Weise mussten regelungen formuliert und exekutiert werden, um auch 
in der praxis wirksam zu sein? von der rechtswirklichkeit auf dem papier einer-
seits zur rechtswirksamkeit de facto war es kein leichter Weg. aus fehlern hatte 
die landesfürstliche Obrigkeit zwischen 1524 und 1563 eindeutig gelernt. etliche 
regelungen, die sich in ansätzen bereits im ersten reformationslibell finden, 
wurden in seinen nachfolgern von 1563 und von 1656 beträchtlich präzisiert, 
ausgebaut und erweitert. nicht zuletzt sieht das libell von 1563 viel drastischere 
strafen im falle von nichtbeachtung von vorschriften bzw. bei vergehen gegen 
dieselben vor als jenes von 1524. scheint der landesfürst in den 1520er-Jahren 
noch deutlich bestrebt gewesen zu sein, mit seinen regelungen „konsens an der 
basis“ – also innerhalb der bevölkerung des salzkammergutes und Gmundens, 
aber auch seitens seiner amtsleute – erwirken zu wollen, so zeigt sich die Obrigkeit 
in Gestalt der beiden jüngeren reformationslibelle deutlich entschlossener und 
selbstsicherer. im Gegensatz zu seinen konsequenten und stringenteren nach-
folgern wirkt das reformationslibell von 1524 wie ein zaghafter, erster zentralisti-
scher Gehversuch ohne allzu viele ecken und kanten, ohne im allgemeinen echte 
strenge an den tag zu legen. es appelliert vielfach an den guten Willen der im 
salzkammergut beschäftigten akteure. Wo es lücken hinsichtlich konsequenz 
und strenge aufweist, werden diese durch das reformationslibell von 1563 aus-
gefüllt. dass die darin enthaltenen regelungen zu einem beträchtlichen teil eins 
zu eins in das reformationslibell von 1656 übernommen wurden, dies scheint 
in der tat für ihre praktische performanz und Wirksamkeit zu sprechen. Wir 
können daher guten Gewissens sagen: ab der zweiten hälfte des 16. Jahrhunderts 
begann der landesfürstliche zentralismus, sich zunehmend im salzkammergut 
durchzusetzen. er funktionierte. nach anfänglichen startschwierigkeiten in den 
Jahrzehnten davor gewann die dortige salzproduktion eindeutig an fahrt. dem 
taten auch die konfessionell motivierten aufstände im Jahre 160190 keinen wes-
entlichen abbruch. die versorgung der bergarbeiter und der fertiger blieb indes 
ein heikles thema: man versuchte zwar, die Getreidepreise auf niedrigem niveau 
und so konstant als nur möglich zu halten, doch konnte sich die landesfürstliche 
Obrigkeit nur äußerst selten zu lohnerhöhungen durchringen,91 sodass in zeiten 

90 vgl. z. b.: kr awarik 2010, 51; durch die konfessionellen spannungen bedingt sah die landes-
fürstliche Obrigkeit sich dazu veranlasst, im reformationslibell von 1656 festzuhalten, dass die 
catholische religion allzeit zu verhalten, also einzuhalten sei – r ef.lib. 3, 1656, 304.

91 vgl. schr aml – trinks 1930, 193 und 203.
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von allgemeiner teuerung und von missernten vereinzelte versorgungsengpässe, 
lebensmittelknappheit und hungersnöte trotz aller Gegenmaßnahmen nicht 
gänzlich ausblieben.92 

im allgemeinen wird man sagen können, dass der blick in die reforma-
tionslibelle dabei hilft, das in der älteren forschung bisher erarbeitete Wissen über 
die Geschichte des frühneuzeitlichen salzkammergutes einerseits zu bestätigen, 
andererseits zu erweitern, zu vertiefen und fallweise auch zu korrigieren. eine 
 fachgerechte edition aller drei libelle wäre demnach längst überfällig. 
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